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Elmshorn, 08.08.2023 

Anhörung zu den Drucksachen 20/1011 Errichtung eines Radschnellnetzes für Schleswig-Holstein 
und 20/1112 Landesweites Radverkehrsnetz strukturiert ausbauen 

Sehr geehrter Herr Clausen, 

vom Radverkehrsmanagement des Kreises Pinneberg erhalten Sie folgende Stellungnahme: 

Bei dem für die Metropolregion Hamburg aufgezeigten Radschnellnetz handelt es sich um die gutachterli-
che Darstellung von Vorzugstrassen, die auf Grundlage eines bestimmten Bewertungssystems ermittelt 
wurden. In einzelnen Teilabschnitten werden zusätzlich mögliche Varianten (Rückfallebenen) aufgezeigt. 
Die konkreten Trassenverläufe sind erst noch durch die beteiligten Kommunen verbindlich festzulegen. 
Insofern ist eine Aufnahme in die Überarbeitung des LRVN nicht sinnvoll. Für den Kreis Pinneberg wird auf 
einem ersten Abschnitt aktuell ein Projektsteuerer gesucht, der den finalen Trassenverlauf erarbeiten soll. 
Erst danach beginnt die konkrete Planung.  

Eine Ausweitung der Bundesfördermittel für Radschnellwege wird begrüßt, wichtiger wäre allerdings, den 
aktuell vorgeschriebenen Standard zu flexibilisieren. Da aufgrund mangelnder Flächen oder Naturschutz-
belangen die überwiegenden Abschnitte auf bereits vorhandenen Wegen verlaufen werden, wird das Ein-
halten der vorgeschriebenen Breiten nicht immer möglich sein. Die vorgeschriebene Nutzer*innenzahl ist 
ebenfalls zu hinterfragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Birgit Schucht 
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